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B E S C H L U S S V O R L A G E  

S t a d t r a t  d e r  G r o ß e n  K r e i s s t a d t  Z i t t a u  

Beschluss über die Beauftragung der ZSG zu Projekt- und 

Citymanagementleistungen, verbunden mit der Ausreichung einer 
geförderten Zuwendung (Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte 
und Zentren") 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 11.05.2023 Vorberatung     

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 25.05.2023 Entscheidung     

 
 

Gesetzliche Grundlage:  

Bereits gefasste Beschlüsse SR-Beschluss 379/2021 
 

 
 

Aufzuhebende Beschlüsse keine 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 
 

Veranschlagt unter HH-Stelle/ 
Produktkonto 

51101.314160-3 Zuweisungen für 421160 

Bezeichnung der HH-Stelle/ 

Produktkonto 

51101.421160-3 Kommunale Maßnahmen (ohne Bauanteile) 

 

Finanzielle Auswirkungen Gesamtbetrag aktuelles HH-Jahr Folgejahre 2024-
2025 

Aufwendungen 475.000,00 214.500,00 260.500,00 

zuzügl. 
Abschreibungsaufwand 

   

zuzügl. geschätztem Bewirt-
schaftungsaufwand 

   

Erträge 427.500,00 193.050,00 234.450,00 

 
 

 
gezeichnet 
Zenker 
Oberbürgermeister 
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Begründung:  

 
Im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ fördert der Bund 
Städte und Gemeinden modellhaft bei der Erarbeitung von innovativen Konzepten und Handlungs-
strategien und deren teilweiser Umsetzung. Im Kontext der Strategieentwicklung können somit im 

Sinne von Reallaboren auch konkrete Einzelmaßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der Innen-
städte bzw. Zentren unterstützt werden. Ziel ist es, Städte und Gemeinden bei der Bewältigung 
akuter und auch struktureller Problemlagen („Verödung“) in den Innenstädten, Stadt- und Ortsteil-
zentren zu unterstützen, indem diese als Identifikationsorte der Kommune zu multifunktionalen, 
resilienten und kooperativen Orten (weiter)entwickelt werden. 
 
Die Große Kreisstadt Zittau beantragte im Juli 2022 mit ihrem Projekt „Gesundes Stadtklima“ Zu-

wendungen aus o.g. Bundesprogramm und untersetzte die Maßnahmen mit einem Ausgaben- und 
Finanzierungsplan. Mit Zuwendungsbescheid vom 21.12.2022 wurden sodann der Stadt Zittau durch 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) eine nicht rückzahlbare Zuwendung 
aus Bundesmitteln in Form der Anteilsfinanzierung im Wege der Projektförderung auf Ausgabenbasis 

bis zu einer Höhe von 1.274.040,00 € bewilligt (Anlage 1).  
 

Für das Projekt „Gesundes Stadtklima“ sind verschiedene Maßnahmen definiert worden, durch welche 
die wesentlichen Zielstellungen des Bundesprogramms erreicht werden sollen. Einzelne Maßnahmen 
sind als Ingenieurleistungen fremd zu vergeben, andere Maßnahmen sollen durch das Knowhow der 
Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG) erbracht werden. Dies betrifft im Einzelnen Pro-
jektmanagementleistungen sowie das Betreiben des Citymanagements, wofür der ZSG Zuwendun-
gen in Höhe von max. 427.500,00 € bewilligt worden sind. Die entsprechenden Eigenanteile sind 
durch die Stadt Zittau in Höhe von max. 47.500,00 € zu leisten. Dies ergibt eine maximale Gesamt-

zuwendung über 475.000,00 €. 
 
Die Stadt Zittau ist ausweislich des Zuwendungsbescheides vom 21.12.2022 berechtigt, die der ZSG 
bewilligten Zuwendungen an diese weiterzureichen. Die Weiterreichung erfolgt in Form eines Zuwen-
dungsbescheides zwischen der Stadt Zittau und der ZSG. Hierin sind die Zuwendungsmodalitäten, 
Zweckbestimmungen und auch die Maßgaben zur Verwendungsnachweisführung vertraglich geregelt 
(Anlage 2).   
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Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beauftragt die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft 
mbH, das Projektmanagement und das City-Management im Vorhaben „Gesundes Stadtklima“ durch-
zuführen und damit das Vorhaben, gefördert durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innen-

städte und Zentren (ZIZ)“, umzusetzen.  
Auf der Grundlage der Bewilligung des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom 
21.12.2022 gewährt die Große Kreisstadt Zittau als Erstempfänger der Zittauer Stadtentwicklungs-
gesellschaft mbH als Letztempfänger eine nicht rückzahlbare Zuwendung bis zu einer Höhe von 
475.000,00 € (Höchstbetragsförderung) gemäß des als Anlage 2 beigefügten Zuwendungsbescheids.   
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